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§ 1 7 4  Satz 1 B G B  ist au f einseitige W illenserklärungen des 
Verwalters im N am en  der G em einschaft der W ohnungsei
gentüm er au f der G rundlage einer Vereinbarung oder eines 
Beschlusses der W ohnungseigentüm er nach § 27 A bs. 3 Satz 1 
N r. 7 W E G  anw endbar......................................................................... 195

Steht dem  Erw erber w ährend des V erzugs des Bauträgers mit 
der Ü bergabe der herzustellenden Eigentum sw ohnung kein 
dem  erw orbenen W ohnraum  in etwa gleichwertiger Wohn- 
raum  zur Verfügung, kann ihm eine N utzungsausfallentschä
digung zustehen......................................................................................  203

a) Führt die G esellschaft einen von  ihrem Gesellschafter be
sicherten K ontokorrentkredit zurück, indem der vorläufige 
Insolvenzverw alter Einziehungsaufträge und Abbuchungser
mächtigungen w iderruft, kann die dadurch bedingte Befrei
ung von der Sicherung gegenüber dem  G esellschafter ange- 
fochten werden.
b) D ie Begleichung einer nach Verfahrenseröffnung als In
solvenzforderung zu qualifizierenden Verbindlichkeit durch 
einen vorläufigen Insolvenzverw alter, auf den die Verfügungs
befugnis über das Verm ögen des Schuldners übergegangen ist, 
unterliegt grundsätzlich der Insolvenzanfechtung.
c) E s spricht ein Anscheinsbew eis dafür, dass in dem  eröff- 
neten Verfahren die Insolvenzm asse nicht ausreicht, um  alle 
G läubigeransprüche zu befriedigen.
d) Wer für ein der G esellschaft gew ährtes D arlehen eine Si
cherung übernim m t und später Gesellschafter w ird, unterliegt
der Insolvenzanfechtung nach § 135 A bs. 2 In sO ....................... 210

a) Bei der Verschm elzung einer zu r Verwalterin einer W oh
nungseigentum sanlage bestellten juristischen Person auf eine 
andere juristische Person gehen die O rganstellung und der 
Verwaltervertrag im Wege der G esam trechtsnachfolge au f den 
übernehm enden Rechtsträger über; der Verwaltervertrag er
lischt nicht in entsprechender Anw endung von § 673 B G B , 
weil diese N o rm  durch die im Um w andlungsgesetz enthalte
nen Spezialvorschriften verdrängt wird.
b) D ie Verschm elzung der Verwalterin einer W ohnungsei
gentum sanlage stellt zw ar als solche keinen w ichtigen G rund 
dar, der eine vorzeitige K ündigung eines Verwaltervertrags 
rechtfertigt; an die erforderlichen besonderen U m stände, die 
die Fortführung der Verw altung durch den übernehmenden 
Rechtsträger für die W ohnungseigentüm er unzum utbar m a
chen, sind aber keine hohen Anforderungen zu  stellen............  221

a) E in  Patentanspruch, der eine neue Verw endung eines M e
dikam ents betrifft, hat die Eignung eines bekannten Sto ffs für 
einen bestim m ten m edizinischen E insatzzw eck  und dam it 
letztlich eine dem  S to ff innew ohnende E igenschaft zum  G e 
genstand. D ies entspricht in der Sache einem zw eckgebunden 
Stoffschutz, w ie ihn § 3 A bs. 4 P atG  und A rt. 54 A bs. 5 E P Ü  
nunm ehr auch fü r w eitere Indikationen ausdrücklich vor
sehen, und zw ar unabhängig davon, ob  der Patentanspruch 
seinem W ortlaut nach au f die Verw endung des M edikam ents,


